
cherheit gesagt wird. Die Fragen der Ordnung und Si
cherheit müssen in jeder Beratung, gleich ob es sich 
um eine Produktionsberatung im Betrieb oder um 
eine Veranstaltung im Wohngebiet oder Gemeindever
band handelt, mit erörtert und einer Lösung zugeführt 
werden, damit die Einhaltung des sozialistischen 
Rechts und die bewußte Disziplin zur festen Gewohn
heit der Menschen werden.

In einer Reihe von Städten ist man bemüht, in den 
Wohngebieten Kommissionen für Ordnung und Sicher
heit, Rechtspflegeaktivs u. a. ins Leben zu rufen. Das 
ist in Berlin/8/ ebenso der Fall wie in Halle-Süd/9/, 
Wittenberg/Ю/, Eisenach und anderen Städten. Ihre Tä
tigkeit kann nicht losgelöst von der für derartige Fra
gen bestehenden Leitungsverantwortung der Volksver
tretungen durchgeführt werden. Die Koordinierung 
wurde in Berlin mittels einer Richtlinie über die Ar
beit dieser Kommissionen beispielhaft gelöst. Danach

/81 Toeplitz, „Die grundlegenden Aufgaben der Gerichte bei 
der Verwirklichung der sozialistischen Verfassung“, NJ 1969 
S. 33 ff. (37); Beinarowitz/Flader/Marquardt/Oehmke, „Soziali
stische Gemeinschaftsarbeit zwischen den Rechtspflegeorganen 
der Hauptstadt der DDR“, NJ 1969 S. 421 ff. (423/424) ; Naumann, 
„Die nächsten Aufgaben der Parteiorganisationen in den 
Rechtspflegeorganen der Hauptstadt der DDR“, NJ 1970 S. 129 ff.
/9/ Vgl. Heide/Salzer, „Aus der Arbeit der Rechtspflegeaktivs 
im Stadtbezirk Halle-Süd“, NJ 1970 S. 509.
/10/ Vgl. Böhme, „Rechtspflegeaktiv in Wohnbezirken der 
Stadt Wittenberg“, NJ 1971 S. 176.

sind diese Kommissionen im Auftrag der Ständigen 
Kommission für Innere Angelegenheiten, Volkspolizei 
und Justiz ehrenamtlich arbeitende Gremien, die durch 
ein Aktiv der Ständigen Kommission angeleitet wer
den. Ihre Aufgabe ist es, in den Wohngebieten die 
Tätigkeit der dort auf dem Gebiet der Gewährleistung 
der Ordnung und Sicherheit tätigen ehrenamtlichen 
Kräfte zu koordinieren und z. B. an der Lösung fol
gender Aufgaben mitzuwirken:
— Überwindung von Erscheinungen und Einflüssen 

der ideologischen Diversion, des Rowdytums und 
des Eindringens imperialistischer Dekadenz;

— gesellschaftliche Wiedereingliederung von Bürgern, 
die aus der Strafhaft entlassen wurden;

— Überwindung von Erscheinungen des Alkoholmiß
brauchs und Gewährleistung von Ordnung und Si
cherheit in Gaststätten;

— Erhöhung von Ordnung und Sicherheit in Kauf
hallen, Schulen, Kleingartenanlagen und Wohn- ■ 
häusern;

— Erhöhung des vorbeugenden Brandschutzes.
Aufgabe der Gerichte ist es, zusammen mit den ande
ren Rechtspflegeorganen im Kreis oder Stadtbezirk 
auch auf diesem Gebiet, insbesondere durch Mitarbeit 
in den Aktivs der Ständigen Kommission, aber auch 
über die Schöffen in den Wohngebieten, anleitend und 
unterstützend tätig zu werden.

Bericht über die 31. Plenartagung des Obersten Gerichts
Ganz im Zeichen des VIII. Parteitages der SED stand 
die 31. Plenartagung des Obersten Gerichts am 23. Juni 
1971, auf der über einige Probleme der Zusammen
arbeit der Gerichte mit den örtlichen Volksvertretun
gen bei der komplexen Kriminalitätsbekämpfung und 
-Vorbeugung beraten wurde. Die weitere Festigung der 
Arbeiter-und-Bauern-Macht, die Weiterentwicklung 
der sozialistischen Demokratie, die Erhöhung der Rolle 
der örtlichen Volksvertretungen und der Autorität der 
Abgeordneten, die ständige gründliche und aktuelle 
Information der Abgeordneten — diese vom VIII. Par
teitag behandelten Fragen waren auch Grundlage und 
Ausgangspunkt des Referats sowie der Diskussion auf 
der 31. Plenartagung des Obersten Gerichts. Selbst
verständlich konnte sich das Plenum nicht eine um
fassende Auswertung der Materialien des Parteitages 
zum Ziel setzen, da die Plenartagung ja schon vier 
Tage nach Abschluß dieses bedeutsamen Ereignisses 
stattfand. Ziel der Beratungen des Plenums war es 
vielmehr, Erfahrungen auszutauschen und nach guten 
Lösungen für die komplizierten Probleme der Inte
gration der gerichtlichen Tätigkeit auf dem Gebiet 
des Strafrechts in die Führungstätigkeit der örtlichen 
Volksvertretungen zu suchen. Dabei werden zahlreiche 
der im Bericht des Präsidiums an das Plenum, im Re
ferat und in der Diskussion erörterten Fragen nach 
gründlicher Auswertung des VIII. Parteitages unter 
neuen Aspekten zu betrachten sein.

In dem einleitenden Referat, mit dem Vizepräsident 
Z i e g l e r  den schriftlichen Bericht des Präsidiums 
an das Plenum des Obersten Gerichts begründete/1/, 
wurde vor allem hervorgehoben, daß es sich bei dem 
komplexen Zusammenwirken aller staatlichen Organe, 
gesellschaftlichen Organisationen und Kräfte zur Vor
beugung und Bekämpfung der Kriminalität um eine 
objektive Notwendigkeit handelt. Dieses Zusammen
wirken stelle hohe Anforderungen an die Gerichte und

/1/ Der Bericht des Präsidiums ist in diesem Heft veröffent
licht.

verlange die Entwicklung einer planmäßigen, zielstre
bigen und auf die Schwerpunkte im Territorium aus
gerichteten Gemeinschaftsarbeit.^/
In der anschließenden Diskussion legten mehrere Be
zirksgerichtsdirektoren die Erfahrungen dar, die die 
Gerichte in den letzten Jahren in der Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Organen der Staatsmacht, insbeson
dere den Volksvertretungen, gesammelt haben. Dabei 
konnten einige Direktoren auf Ergebnisse von Plenar
tagungen der Bezirksgerichte verweisen, die in Vor
bereitung der 31. Plenartagung des Obersten Gerichts 
stattgefunden und auf denen Einzelfragen der Inte
grationsproblematik auf dem Gebiet des Strafrechts 
zur Debatte gestanden hatten./З/ Die Direktoren un
terstrichen, daß ihre bisherigen Erfahrungen im Be
richt des Präsidiums an das Plenum des Obersten Ge
richts ihren Niederschlag gefunden hätten, wenn auch 
einige Fragen noch der weiteren theoretischen Durch
dringung bedürften.
Von fast allen Diskussionsrednern wurde die Notwen
digkeit einer langfristig geplanten Zusammenarbeit 
betont. Auszugehen sei dabei vom Plan der gemein
samen Hauptaufgaben der zentralen Rechtspflegeor
gane und von den Arbeitsplänen der örtlichen Volks
vertretungen, um die jeweiligen Schwerpunkte in den 
Territorien zu erfassen. Direktor S t r a n o v s k y  (BG 
Neubrandenburg) wies darauf hin, daß eine solche 
langfristige Planung nicht nur für den Bereich der 
Kriminalitätsbekämpfung und -Vorbeugung, sondern 
ebenso auch für die gerichtliche Tätigkeit auf den Ge
bieten des Zivil-, Familien-, Arbeits- und LPG-Rechts 
von Bedeutung sei./4/ In diesem Zusammenhang kriti
sierte er, daß es bei einigen Richtern an Kreisgerich-

/2/ Eine geringfügig gekürzte Fassung des Referats von Zieg
ler ist in diesem Heft veröffentlicht.
131 Vgl. die Auszüge aus den Berichten der Präsidien an die 
Plenen der Bezirksgerichte Frankfurt (Oder), Dresden, Neu
brandenburg und Potsdam in NJ 1971 S. 145 f., 364 ff. u. 397 ff. 
/4/ Vgl. hierzu Stranovsky, „Einige Fragen der Integration 
auf dem Gebiet des Zivil-, Familien-, Arbeits- und LPG-Rechts 
aus der Sicht eines Bezirksgerichts“, NJ 1971 S. 268 f.
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